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Informationsfreiheit: Antrag vom 20. November 2018 an die Stadt Mannheim

Ihre Schreiben vom 16. Januar 2019 und 01. Oktober 2019 („FragDenStaat.de 

#34796“)

███████████

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Informationsfreiheitsantrag vom 

20. November 2019 von der Stadt Mannheim nicht entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG) bearbeitet worden wäre. 

Sie hatten Zugang zur Tonbandaufzeichnung der Bezirksbeiratssitzung Neckarstadt-

Ost vom 14. November 2018 beantragt.

Wir haben die Stadt Mannheim um Stellungnahme gebeten. Die Stadt Mannheim hat 

uns u.a. mitgeteilt, dass die Tonbandaufzeichnung gelöscht worden sei.

Amtliche Informationen sind nach § 3 Nr. 3 LIFG „jede bei einer informationspflichti-

gen Stelle bereits vorhandene, amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung“. Die 

Aufzeichnung erfordert eine Verkörperung der Information. Da die Aufzeichnungen 

nicht mehr vorhanden sind besteht kein Anspruch nach dem LIFG.

Wir bedauern, Ihnen keine günstigere Mitteilung machen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg


